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Aktenvermerk 
 
 
Anfragen zur Stadthalle, hier: Sperrung der Empore, Probleme mit Fluchttreppe 
 

 
Antworten zu den Fragen aus der Anfrage der Fraktion FWG Forum vom 29.01.2026 
 
 
 
Frage 1: Wodurch sind die Probleme, die zu der Sperrung geführt haben, entstanden? 
 
Frage 2: Gibt es eine DIN? Wurde diese eingehalten? 
 
Frage 3: Lagen die Probleme schon bei der letzten Sanierung der Stadthalle vor, oder 
sind sie nachträglich entstanden, bzw. haben sich in der Zwischenzeit die Vorschriften 
geändert? 
 
Frage 4: Hat nach der letzten Sanierung der Stadthalle eine baufachliche Abnahme 
stattgefunden? 
 
Frage 5: Wer hat die Abnahme durchgeführt und wurde diese protokolliert?“ 
 
 
=> Antworten zu den Fragen 1 bis 5: 
 
Die Stadthalle Nassau wurde in den Jahren 1990 / 1991 umfangreich durch 
(Architekturbüro Heinrich, Bendorf, Bauleiter: u. A. Heinz Linkenbach; Statiker Karl 
Vogel, Nassau) umgebaut. 
 
Die erforderliche Gebrauchsabnahme durch die Kreisverwaltung und auch die alle 
5 Jahre durchzuführenden wiederkehrenden Überprüfungen durch die Kreisverwaltung 
wurden in der Stadthalle bis zum 18.04.2024 nicht durchgeführt. 
 
Nach den Modernisierungsmaßnahmen ab 2016 (Ingenieurbüro Rill für die Haustechnik 
und Architekturbüro Crompton, Linkenbach, Partner, Koblenz) hat die Kreisverwaltung 
die vorhandenen Geländer an der Fluchttreppe erstmals am 11.05.2021 bemängelt. 
 
Dieser Punkt wurde im Schreiben der Kreisverwaltung vom 22.04.2024 erneut bemängelt 
und in der Folge die Nutzung der Fluchttreppe untersagt.



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau – GB 3 - Bauwesen 
Bad Ems, 30.01.2026 

Seite 2 von 15 
 

 

Auszug aus Schreiben der Kreisverwaltung vom 22.04.2024: 
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Hier der Punkt 3 Außentreppe Tribüne aus der Gefahrenverhütungsschau vom 
22.04.2024: 
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In der Baugenehmigung vom 13.10.1992 steht folgendes zur Geländerhöhe: 

 

In der Baugenehmigung vom 20.01.2017 steht explizit nichts zum Geländer. Nur: 

 

In der Muster-Versammlungsstättenverordnung steht: 
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Frage 6: Wann ist mit der Beseitigung der Mängel und der Freigabe der Örtlichkeit zu 
rechnen? 
 
=> Antwort: Hierzu muss die Stadt Nassau beraten und einen Beschluss fassen. 
 
 
Frage 7: Wer trägt die Kosten für die Umbauarbeiten? 
 
=> Antwort: Die Stadt Nassau als Bauherr. 
 

 

Am 09.12.2024 übermittelte die Bauverwaltung folgende Idee zur Einhausung der 
Fluchttreppe an der Stadthalle Nassau an Hr. Hofmann: 

  

 

 

Am DI 17.12.2024 fand eine Vor-Ort-Begehung statt. 
TN: Bauhof Nassau, Hr. Hofmann, Hr. Treis, Hr. Hahn (VG-Bauverwaltung) 

 

 

Am 03.02.2025 hat Hr. Hahn folgende Unterlagen aus dem Archiv der VG BEN an 
Hr. Hofmann übermittelt: 








